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1.  Inhalt und Ziele der 21. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
Die Gemeinde Aying, Landkreis München, beabsichtigt zur geordneten Entwicklung des 
Ortsteils Großhelfendorf die 21. Änderung des Flächennutzungsplans.  
Geplant ist die Ausweisung der Flurnummern 569 T. (T = Teilfläche), 569/1 T., 569/2, 
527/10, 523/6, 399 T. (Rosenheimer Straße), 47 T. (Hirschbergstr.), 562/24, 562/9 T., 580 T., 
alle Gemarkung Helfendorf nach § 4 (BauNVO) als Allgemeines Wohngebiet (WA); 
der Flurnummern 498 T. (Römerstraße),  498/2 T. (Göggenhofener Kirchweg), 499 T. 
(Sportanlage), 409 T., 412/1, 414/1, 418 T. (Graßer Straße), 493 T., alle Gemarkung Helfen-
dorf gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 a BauGB als Fläche für Gemeinbedarf (Sport- und Spielanlagen 
und Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke) und 
der Flurnummern 398 T., 409 T., 498 T. (Römerstraße), 499 T. (Sportanlage), alle Gemar-
kung Helfendorf nach § 11 (BauNVO) als Sondergebiet Einzelhandel (SO). 
 
Die Gemeinde Aying verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP), ge-
nehmigt am 24.10.1989. Der FNP wurde mehrfach geändert. In der 1. Änderung vom 
06.07.1999 für das gesamte Gemeindegebiet wurde nördlich der Römerstraße eine Erweite-
rung für das sich am nordöstlichen Ortsrand Großhelfendorfs befindliche Sportgelände aus-
gewiesen. 
Das Plangebiet wird in der derzeit gültigen Fassung als Fläche für die Landwirtschaft darge-
stellt bzw. ist Teil des Sportgeländes (Grünfläche). 
 
In der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung sollen die Ziele der 21. Änderung des 
FNP für die Wohnbebauung durch den Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 31 
„Großhelfendorf Nordwest“ (ca. 1,4 ha) realisiert werden. Das sich mit dieser Ausweisung in 
einem städtebaulichen Zusammenhang befindliche Sondergebiet Einzelhandel (ca. 0,9 ha) 
sowie die Fläche für Gemeinbedarf (ca. 1,9 ha) werden im Bebauungsplan Nr. 32 „Großhel-
fendorf Nordost“ zusammengefasst. 
 
In der vorliegenden Planung soll der nördliche Ortsrand von Großhelfendorf langfristig defi-
niert werden. 
 
Die Ausweisung eines allgemeines Wohngebiets (WA, gem. § 4 BauNVO) -zur Ortsabrun-
dung- ist vorgesehen, da Bedarf für eine weitere Siedlungsentwicklung, vorwiegend für die 
einheimische Bevölkerung, besteht.  Zur Einbindung in die Landschaft und zur Errichtung 
eines Lärmschutzwalls, begleitend zur St 2078, ist im Norden und Nordosten eine Grünflä-
che von ca. 0,3 ha geplant. Das Areal ist als dörfliches Wohnquartier mit einer Nutzungsdich-
te, die der umgebenden Wohnbebauung entspricht, projektiert. 
 
Durch die Ausweisung eines Sondergebiets Einzelhandel  sollen -zur Verbesserung der 
wohnortnahen Grundversorgung im südlichen Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde Aying- 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Einzelhandelsmarktes mit 
ca. 1.025 m2 Verkaufsfläche geschaffen werden. Da der geplante Lebensmittelvollsortimen-
ter nach § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO als „großflächiger Einzelhandelsbetrieb“ einzustufen ist, 
ist gem. dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); Anlage 1, Nummer 
18.8 in Verbindung mit Nummer 18.6.2 eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
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UVPG durchzuführen. Gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 (UVPG) wird bei Bauleitplänen die Umwelt-
prüfung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches, d.h. mit dem hier vorliegenden Um-
weltbericht durchgeführt.  
Die Erschließung erfolgt von der St 2078 durch eine neu anzulegende Straße, die in die Rö-
merstraße übergeht. Das Sondergebiet ist über den östlich der St 2078 verlaufenden Fuß- 
und Radweg, dessen Verlängerung geplant ist, erreichbar. Zum Anschluss der westlich lie-
genden Wohngebiete soll im nachfolgenden Bebauungsplan an der St 2078 eine Querungs-
hilfe vorgesehen werden. Die Bewohner des Ortsteils Göggenhofen sind durch den Göggen-
hofener Kirchweg (Fuß- und Radweg) angebunden. Durch die verkehrsgünstige Lage an der 
stark befahrenen St 2078 ist auch von einer Frequentierung durch Berufspendler auszuge-
hen.  
 
Eine Fläche für Gemeinbedarf (Sportlichen,  sozialen und gesundheitlichen Zwecken die-
nende Gebäude und Einrichtungen) ist südöstlich des Sondergebiets Einzelhandel im An-
schluss an die bestehende Sportanlage vorgesehen. Diese ist derzeit mit zwei Rasenspiel-
feldern, einem Schießstand, Stockbahnen, Leichtathletikanlagen sowie Tennisplätzen aus-
gestattet. Eine derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche, die Bestandteil der 1. Änderung 
des FNP und des Bebauungsplans Nr. 8 „Sportgelände“ vom 14.09.1999 ist, zwischen der 
Graßer Straße und dem Rasenspielfeld nördlich der Römerstraße, wurde in den Geltungsbe-
reich integriert. Neben der Erweiterung der bestehenden Sportanlage soll auch eine Errich-
tung von Gebäuden für soziale und gesundheitliche Zwecke mit den hierzu erforderlichen 
befestigten Flächen möglich sein. Es ist hierbei eine bedarfsgerechte Umsetzung in einem 
Zeitraum von ca. 15 - 20 Jahren angesetzt. 

 
 
2.  Rechtliche Grundlagen, Planungsvorgaben, Fachplanungen zum Umwelt-

schutz 
 
Aufgrund der am 20.07.2004 in Kraft getretenen Änderung des Baugesetzbuches sind für die 
vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans die Umweltauswirkungen zu ermitteln und 
zu bewerten. Die Umweltprüfung wird auf der gesetzlichen Grundlage des § 2 (4) BauGB 
durchgeführt. Der Umweltbericht folgt den Vorgaben gemäß § 2a BauGB bzw. der Anlage zu 
§ 2 (4) und § 2a BauGB. Die Bearbeitung der Eingriffsregelung mit Ermittlung des Aus-
gleichsbedarfes erfolgt mit Hilfe des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft 
- Eingriffsregelung in der Bauleitplanung” (Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landes-
entwicklung und Umweltfragen, ergänzte Fassung vom Januar 2003). 
 
- LEP 2013 
 
Die Gemeinde Aying zählt zum Allgemeinen ländlichen Raum in der Region 14 München.  
Die westlich, östlich und südlich angrenzenden Gemeinden Brunnthal (Landkreis München), 
Otterfing (Landkreis Miesbach, Region 17), Egmating, Glonn (beide Landkreis Ebersberg, 
Region 14), Holzkirchen (Mittelzentrum) und Valley (beide Landkreis Miesbach, Region 17) 
gehören ebenfalls zum Allgemeinen ländlichen Raum. Nördlich befindet sich ein Verdich-
tungsraum mit der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München, Region 14 / 
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Oberzentrum München). Südlich ist ein Verdichtungsraum mit der Gemeinde Feldkirchen-
Westerham (Landkreis Rosenheim, Region 18 / Oberzentrum Rosenheim) (vgl. Anhang 2 
LEP Strukturkarte Stand 1. September 2013) vorhanden.  
 
- Regionalplan 
 
Gemäß Regionalplan Nr. 14, München (Stand 01.11.2012) ist die Gemeinde Aying in der 
Äußeren Verdichtungszone an einer Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung ge-
legen (Regionalplan München, Karte 1 Raumstruktur, Stand 01.12.2005).  
Die Orte Dürrnhaar, Aying, Peiß und Großhelfendorf sind Haltestellen der S-Bahnlinie 7 
Kreuzstraße mit einer Anschlussverbindung nach Holzkirchen. Dürrnhaar, Aying, Peiß, Gög-
genhofen und Großhelfendorf liegen an der St. 2078, die den Großraum München mit dem 
Verdichtungsraum Rosenheim verbindet. 
 
Der westliche Teil der Gemeinde gehört zur Südlichen Münchner Ebene (6). Landschaftli-
ches Leitbild sollte der Erhalt und die Weiterentwicklung der Wälder südlich von München 
sein (1.2.2.06). Zu diesem Zweck wurde ein Landschaftsschutzgebiet (LSG-00198.01 Hofol-
dinger und Höhenkirchener Forst, Verordnung vom 28.Dezember 1970) ausgewiesen. Der 
östliche Teil der Gemeinde gehört zum Landschaftsraum Inn-Chiemsee-Hügelland (10). 
 
Im Regionalplan wurden beträchtliche Bereiche der Gemeinde als landschaftliche Vorbe-
haltsgebiete festgelegt. Dies sind Flächen, in denen den Belangen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege besonderes Gewicht zukommt und die nicht bereits anderweitig na-
turschutzrechtlich gesichert sind (vgl. o.g. Landschaftsschutzgebiet). Der westliche Teil der 
Gemeinde ist dem landschaftlichem Vorbehaltsgebiet „Großflächiges Waldgebiet der Schot-
terebene südöstlich von München mit Übergang zur Jungmoräne (06.6)“ zuzuordnen. Im 
östlichen Gemeindegebiet befindet sich das landschaftliche Vorbehaltsgebiet „Waldreiche 
Teile der Hügellandschaft (10.1)“.  

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem Regionalplan Karte 3 Landschaft und Erholung / Landschaftliche Vorbehaltsgebiete (30. April 
2013), senkrechte Schraffur, hellgrün = LSG, dunkelgrün = NSG, x-Linien = landschaftliche Vorbehaltsgebiete)
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Kein landschaftliches Vorbehaltsgebiet besteht im mittleren, dichter besiedelten und intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Bereich der Gemeinde, der sich von Aying über Peiß, Göggen-
hofen bis in das Umfeld von Großhelfendorf erstreckt. Die Rodungsinsel Dürrnhaar ist eben-
falls ausgenommen.  
Die schraffierte Darstellung der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete ist nicht flächenscharf. 
Das landschaftliche Vorbehaltsgebiet „Waldreiche Teile der Hügellandschaft“ endet östlich 
der St 2078 an den Ortsrändern von Göggenhofen und Großhelfendorf. Die Fläche für Ge-
meinbedarf scheint am äußersten Rand dieses Vorbehaltsgebiets zu liegen. Das Sonderge-
biet Einzelhandel und das Allgemeine Wohngebiet sind kein Bestand eines Vorbehaltsge-
biets. 
 
Die ausgedehnten Waldgebiete im Westen der Gemeinde stellen den Regionalen Grünzug 
(11) Höhenkirchener Forst / Truderinger Wald mit prioritärer Funktion zur Kaltluft- und Frisch-
luftentstehung dar. Das Kupferbachtal an der östlichen Gemeindegrenze hat die Bedeutung 
eines regionalen und überörtlichen Biotopverbundsystems.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem Regionalplan / Karte Regionale Grünzüge / Regionale und überörtliche Biotopverbundsysteme 
(30. April 2013), senkrechte, grüne Schraffur = Regionaler Grünzug, schwarze Balken = Biotopverbundsystem 

 
Das Gemeindegebiet ist folgenden Erholungsräumen zuzuordnen: 
          
         Erholungsraum 12 / Westliches Inn-Chiemsee-
         Hügelland mit Glonntal, Moosachtal, Stein- und 
         Kastensee  
         Erholungsraum 13 / Waldgürtel im Süden und 
         Osten von München mit Kreuzlinger Forst, Forst 
         Kasten, Forstenrieder Park, Perlacher-, Grünwal
         der-, Deisenhofener-, Hofoldinger-, Höhenkirche-
         ner- und Ebersberger Forst 
 
         Auszug aus dem Regionalplan / Karte Regionale 
         Erholungsräume (30. April 2013)  

-  
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Arten- und Biotopschutzprogramm 

 

Gemäß Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) des Landkreises München (Stand 1997) 
stellen die landkreisübergreifenden Niedermoorflächen des Kupferbachtals, das in Teilberei-
chen als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist, den bedeutendsten Biotopkomplex mit landes-
weiter Bedeutung (Schwerpunktgebiet des Naturschutzes) im Inn-Chiemsee-Hügelland dar.  
Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Feuchtgebiete sind das Bergermoos westlich von 
Kaltenbrunn (flächenhaftes Naturdenkmal), das Hochmoor südlich Blindham sowie die To-
teislöcher bei Kaltenbrunn und Kleinhelfendorf. 
Im Bereich der Schotterebene besitzen die Forste ein außerordentlich hohes Lebensraumpo-
tential und stellen ein weiteres Schwerpunktgebiet des Naturschutzes dar. 
 
- Waldfunktionsplan 
 
Der Waldfunktionsplan (Stand 1998) kennzeichnet die großen Forstgebiete (Hofoldinger- und 
Höhenkirchener Forst) der Schotterebene als Wälder mit besonderer Bedeutung für den re-
gionalen Klima- und Erosionsschutz. Die Waldränder um Aying, Dürrnhaar und Kleinkaroli-
nenfeld haben eine besondere Bedeutung für das Landschaftsbild. 
 
- Landschaftsplan 
 
Die Gemeinde verfügt über einen Landschaftsplanentwurf (Büro Kagerer, Ismaning, 2001), 
der bislang nicht in den Flächennutzungsplan integriert wurde. 
 
Folgende Aussagen wurden bezüglich des Ortes Großhelfendorf getroffen: 

• Freihaltung der den Ortskern umgebenden Moränenkuppen als Markierung der Orts-
ränder, Erhaltung ihrer landschaftsbildprägenden Funktion 

• Optimierung / Kennzeichnung der Römerstraße als attraktiver Spazierweg (Rundweg) 
nach Kleinhelfendorf 

• Anlage eines Grünzugs an der Graßer Straße  

• Erhaltung des derzeit noch bestehenden Abstandes zwischen den Ortsteilen, Vermei-
dung eines geschlossenen Siedlungsbandes zur Erhaltung ökologischer Ausgleichs-
räume sowie zur optischen Abgrenzung 

• Erhaltung einer Pufferzone zum Waldrand 

• Verbesserung der landschaftlichen Einbindung des Gewerbegebietes. 
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x 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem Landschaftsplan 

 
 
- Flächennutzungsplan 
 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Aying aus dem Jahr 1989 
umfasste ursprünglich noch nicht das gesamte, heutige Gemeindegebiet. Zwischenzeitlich 
wurden im Westen Teile des ehemals gemeindefreien Bereichs ‚Hofoldinger Forst’ und im 
Nordosten Teile des ‚Höhenkirchener Forsts’ in das Gemeindegebiet integriert. 
 
Die Erweiterungsflächen der 21. Änderung des Flächennutzungsplans sind derzeit als Flä-
chen für die Landwirtschaft bzw. Teil einer Grünfläche (Sportanlage) dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem rechtswirksamen FNP mit allen bislang erfolgten Änderungen 
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- Verträglichkeitsuntersuchung zur Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters in 
 Großhelfendorf 
 
In o.g. Untersuchung (Dezember 2015) wurde die Ansiedlung des geplanten, großflächigen 
Lebensmittelvollsortimenters hinsichtlich der raumordnerischen und städtebaulichen Verträg-
lichkeit von der CIMA Beratung + Management GmbH, München geprüft. Die Gemeinde Ay-
ing ist nicht als zentraler Ort ausgewiesen und daher für die Ansiedlung und Erweiterung 
großflächiger Einzelhandelsbetriebe zunächst nicht geeignet. Nahversorgungsbetriebe bis 
1.200 m2 Verkaufsfläche sind jedoch grundsätzlich in allen Gemeinden landesplanerisch 
zulässig, wenn sie sich in integrierter Lage befinden. Die vorliegende 21. Änderung des FNP 
sowie die nachfolgende verbindliche Bauleitplanung bilden die Weichenstellung zur Entwick-
lung eines integrierten Standortes. 
Die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters wird im Gutachten am geplanten Standort 
befürwortet und empfohlen, da die Nahversorgung im Gemeindegebiet erheblich verbessert 
werden könnte. Die Verminderung des Kaufkraftabflusses an Konkurrenzorte im Umland 
würde zu einer Reduzierung nahversorgungsinduzierter Fahrten beitragen. Zudem könnten 
Kaufkraftzuflüsse durch die vorhandenen Pendlerbeziehungen generiert werden.  
Da sowohl eine Verletzung des Kongruenzgebotes ausgeschlossen wurde, als auch eine 
Einhaltung des Beeinträchtigungsverbots als gewährleistet gesehen wird, wird das Planvor-
haben als landesplanerisch verträglich eingestuft. 
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3.  Derzeitiger Umweltzustand sowie Auswirkungen der Planung auf die 
 Umwelt 
 
3.1 Räumliche Einordnung und Beschreibung des Plangebiets  
 
Das Plangebiet bildet den künftigen neuen, nördlichen Ortsrand Großhelfendorfs.  
 
Das westlich der St 2078 dargestellte Allgemeine Wohngebiet grenzt im Süden an Bebauung 
und im Osten an die St 2078. Im Norden und Westen sind landwirtschaftliche Nutzflächen 
(Grün- bzw. Weideland) vorhanden. Das Plangebiet stellt sich als intensives Grünland dar, 
das von einem Feldweg durchzogen wird. Im Südosten ist eine brachliegende Lagerfläche 
mit Gehölzanflug vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blick von der ST 2078 nach Westen auf das Allgemeine Wohngebiet 
 
 
 
Im Osten der St 2078 befinden sich das Sondergebiet Einzelhandel und die Fläche für Ge-
meinbedarf.  
 
Die Fläche für Gemeinbedarf grenzt im Süden an die Römerstraße bzw. an die Sportanlage 
und im Osten an ein Rasenspielfeld. Im Norden sind landwirtschaftliche Nutzflächen sowie 
das künftige Sondergebiet Einzelhandel und im Westen die St 2078 vorhanden. Die Auswei-
sung ist überwiegend durch landwirtschaftliche Nutzflächen geprägt, die von der Graßer 
Straße und vom Göggenhofener Kirchweg durchzogen werden. Im Südwesten werden ge-
ringe Flächenanteile eines Parkplatzes nördlich des bestehenden Allwetterplatzes überplant. 
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Blick vom Göggenhofener Kirchweg nach Osten auf die Fläche für Gemeinbedarf 

 
Das Sondergebiet Einzelhandel bezieht den Hauptanteil des o.g. Parkplatzes sowie über-
wiegend Ackerflächen ein. Im Westen befinden sich Gehölze an der St 2078. Die Erschlie-
ßung (Römerstraße) sowie der östliche Bereich des Parkplatzes sind wasserdurchlässig be-
festigt, der westliche Teil mit einer Schwarzdecke versehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick vom Göggenhofener Kirchweg nach Westen auf das Sondergebiet Einzelhandel 
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3.2 Relief und Boden  
 
- Derzeitiger Umweltzustand 
 
Die Gemeinde Aying gehört zwei unterschiedlichen Naturräumen an. Im Westen befindet 
sich die naturräumliche Untereinheit 051-D „Südliche Münchner Schotterebene“, die nahezu 
eben ist. Im Osten ist die Gemeinde dem Naturraum „Inn-Chiemsee-Hügelland“; „Endmorä-
nenzug“ (038-B) zuzuordnen (Arten- und Biotopschutzprogramm, Landkreis München, 
1997). Der würmeiszeitliche Endmoränenkranz des Inngletschers erhebt sich deutlich über 
die Münchener Schotterebene. Typisch ist ein außerordentlich wechselhaftes Relief mit stei-
len Wällen, Kuppen, zahlreichen Toteiskesseln und flach auslaufenden Kegeln.  
Beide Naturräume sind durch einen in Nord-/Süd-Richtung verlaufenden Hangbereich mar-
kiert, an dessen Kante die Hauptorte der Gemeinde (Aying, Peiß, Göggenhofen und Groß-
helfendorf) gelegen sind (Erläuterungsbericht zum FNP). 
 
So befindet sich das westlich und östlich des St 2078 situierte Siedlungsgebiet Großhelfen-
dorfs noch im Hügelland. Die weiter westlich gelegenen Gewerbeflächen mit anschließender 
Wohnbebauung gehören bereits zur Münchner Ebene. Zwischen beiden Bereichen liegen 
Moränenkuppen bzw. eine steile Terrassenkante. Diese wurden von Bebauung frei gehalten. 
 
Das Allgemeine Wohngebiet westlich der St 2078 befindet sich auf ca. 639 m üNN und ist 
weitgehend eben mit einer bis zu ca. 2 m hohen Böschung zur dammartig verlaufenden St 
2078. Im Nordwesten liegt eine Moränenkuppe (652 m üNN) mit steilen Hangbereichen zum 
Wohngebiet. Eine weitere Moränenkuppe befindet sich im Südwesten.  
Die vorgenommene Baugrunderkundung (vgl. Punkt 3.4, Crystal Geotechnik 12.01.2015) im 
Bereich des WA ergab Decklehm (0,7-1,5 m dick) unter dem Oberboden, der in überwiegend 
bindige und bereichsweise nicht-bindige Moräneböden übergeht. 
 
Das Sondergebiet und die Fläche für Gemeinbedarf östlich der St 2078 liegen auf einer Hö-
he von ca. 642 m üNN. Das Areal des Sondergebiets steigt nach Nordwesten zur Staats-
straße leicht bis mäßig an. Die Fläche für Gemeinbedarf weist ein leicht bewegtes Relief auf.  
 
Laut aktueller Bodenschätzung (Daten der bayerischen Vermessungsverwaltung) wird der 
Geltungsbereich insgesamt als Grünland mit mittlerer bis hoher Ertragsfähigkeit eingestuft.  
 
Aus dem sandig-kiesigen Jungmoränenmaterial haben sich im Plangebiet Parabraunerde 
und Braunerde (29) entwickelt. In Bodensenken tritt Kolluvium (33) (örtlich pseudovergleyt 
oder vergleyt, aus meist schluffig-lehmigen Abschwemmmassen über Jungmoräne) auf. 
Im Süden des Plangebiets stehen Parabraunerde und Braunerde mittlerer bis großer Ent-
wicklungstiefe aus carbonatreichem Schotter an (22 b).  
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22 b 

 
Standortkundliche Bodenkarte 
Bayerisches Geologisches  
Landesamt  
M 1 : 50.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Auswirkungen des Vorhabens 
 
Das Gelände ist flach bzw. mäßig geneigt, die Eingriffe in das Relief sind daher begrenzt.  
Grundsätzlich liegt in den durch die geplanten baulichen Strukturen sowie notwendige Er-
schließungsmaßnahmen versiegelten Bereichen ein Verlust der Bodenfunktionen (Filter-, 
Puffer- und Transformationsfunktion) vor. Ebenso werden landwirtschaftliche Nutzflächen in 
Anspruch genommen, die der Lebensmittelproduktion entzogen werden. 
Bei der Realisierung der Planung ist in den einzelnen Arealen eine unterschiedliche Ein-
griffsschwere gegeben.  
Im Bereich des geplanten Allgemeinen Wohngebiets ist aufgrund einer derzeit vorgesehenen 
dorfgemäßen Bebauung von einem geringen Versiegelungsgrad auszugehen.  
Im Sondergebiet Einzelhandel ist mit einem hohen Versiegelungsgrad zu rechnen.  
Die künftige Fläche für Gemeinbedarf dient sowohl der Erweiterung der Sportanlage, als 
auch einer Errichtung von Gebäuden für sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke. 
Insgesamt wird ein geringer bis mittlerer Nutzungsgrad angenommen. 
 
3.3 Klima und Luft 
 
- Derzeitiger Umweltzustand 
 
Das Gemeindegebiet weist hohe Niederschlagsmengen mit durchschnittlich ca. 1.100- 1.300 
mm im Jahr auf. Die Temperatur liegt im Jahresmittel bei 6 - 7°C und im Bereich der Ayinger 
Wärmeinsel, zu der auch der Bereich des Plangebiets westlich der St 2078 zählt, bei 7 - 8°C 
(Klimakarte 1 :100.000).  
 
- Auswirkungen des Vorhabens 
 
Kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen sind nicht vorhanden. Die Auswirkungen auf 
das Kleinklima durch die Versiegelung bislang bewachsenen Bodens (Verringerung der Kalt- 
und Frischluftproduktion) bleiben daher bei Verwirklichung der Planung lokal beschränkt.  
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Insgesamt sind die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima / Luft daher von un-
tergeordneter Bedeutung.  
 

3.4 Wasser 
 
- Derzeitiger Umweltzustand 
 
Innerhalb des Plangebiets und in dessen Umfeld sind keine Oberflächengewässer vorhan-
den. Im Moränenhügelland befinden sich die natürlichen Fließgewässer der Gemeinde Aying 
insbesondere in den Wäldern. Das nächstgelegene Fließgewässer (Tellergraben) liegt in 
einer Distanz von ca. 2 km. In der Schotterebene sind keine natürlichen Fließgewässer vor-
handen. Oberflächengewässer werden daher durch die Planung nicht berührt. 
 
Im Geltungsbereich liegt ein durchgehender Grundwasserspiegel bei ca. 60 m unter Gelän-
deoberkante (geologische Karte von Bayern, Blatt 8036 Otterfing). Bei der im Allgemeinen 
Wohngebiet durchgeführten Baugrunduntersuchung (Crystal Geotechnik, 12.01.2015) wurde 
bis in eine Tiefe von ca. 24 m kein Grund-, bzw. Schichtwasser angetroffen. Aufgrund der 
wechselnden Bodenschichtung muss zeitweise, insbesondere nach länger anhaltenden und 
intensiven Niederschlägen, mit schwebenden Grundwasservorkommen gerechnet werden. 
Zudem ist in allen Tiefenlagen mit Schichtwasserbildungen zu rechnen (Crystal Geotechnik, 
12.01.2015).  
 
Das nächstgelegene Trinkwasserschutzgebiet befindet sich westlich in der Schotterebene in 
ca. 700 m Entfernung. (Verordnung des Landratsamtes München über das Wasserschutz-
gebiet in den Gemeinden Aying (Landkreis München) und Valley (Landkreis Miesbach) für 
die öffentliche Wasserversorgung in der Gemeinde Aying durch den Wasserversorgungsver-
band Helfendorf (Brunnen I bei Helfendorf) vom 27.09.2005).  
 
Im geplanten Allgemeinen Wohngebiet ist bei Starkregenereignissen aufgrund der Bodenbe-
schaffenheit und der nördlich anschließenden steilen Hangbereiche mit wild abfließendem 
Oberflächenwasser zu rechnen. 
 
- Auswirkungen des Vorhabens 
 
Durch Flächenversiegelung wird die Oberflächenversickerung und somit die Grundwasser-
neubildung grundsätzlich beeinträchtigt. In den unversiegelten Bereichen bleibt die spezifi-
sche Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens bestehen.  
 
Wasserschutzgebiete werden durch die Planung nicht berührt.  
 
Der Aufschluss von Grundwasser bei Baumaßnahmen ist grundsätzlich wasserrechtlich zu 
behandeln.  
 
Im Bereich des Allgemeinen Wohngebiets wurden hinsichtlich einer dezentralen Versicke-
rung von nicht schädlich verunreinigtem Oberflächenwasser ungünstige Untergrundverhält-
nisse angetroffen (Crystal Geotechnik, 12.01.2015). Das anfallende Niederschlagswasser 
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soll daher auf den Grundstücken zurückgehalten und zwecks Versickerung in einem westlich 
des Baugebiets gelegenen Rückhalte- und Versickerungsbecken, gedrosselt in den Regen-
wasserkanal eingeleitet werden.  
Im Norden der Ausweisung ist die Anlage eines Abfanggrabens zum Schutz vor wild abflie-
ßendem Oberflächenwasser, insbesondere bei Starkregenereignissen, vorgesehen. Dieser 
schließt ebenfalls an das Rückhalte- und Versickerungsbecken an, das auch das anfallende 
Niederschlagswasser der Verkehrsflächen aufnehmen wird. Eine bedingt dezentrale Versi-
ckerung ist somit gegeben. 
Für das Rückhalte- und Versickerungsbecken einschließlich des Abfanggrabens wird in den 
folgenden Planungsschritten ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt, falls die gesetzli-
chen Vorgaben dies erfordern. 
 
Im Sondergebiet Einzelhandel sowie in der Fläche für Gemeinbedarf ist von ähnlichen Bo-
denverhältnissen auszugehen. Detaillierte Untersuchungen mit den sich daraus ergebenden 
Empfehlungen und Maßnahmen werden in den nachfolgenden Planungsschritten bzw. bei 
Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne durchgeführt. 
 
Die neuen Gebäude sind an die Abwasserbeseitigungsanlage des Zweckverbandes Mün-
chen Südost anzuschließen, daher sind keine erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen 
zu erwarten. 
 
Bei Umsetzung der baulichen Entwicklung ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit der 
Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser auszugehen. 
 

3.5 Naturhaushalt – Arten und Lebensräume 
 
- Derzeitiger Umweltzustand 
 
Die Gemeinde Aying weist mit 59,7 % einen hohen Waldanteil auf (Statistik kommunal 
2014). Der Anteil an Flächen für die Landwirtschaft beträgt ca. 34 %, wobei knapp die Hälfte 
einer Grünlandnutzung unterliegt. 
Große Teile des Gemeindegebiets sind als landschaftliche Vorbehaltsgebiete (vgl. Punkt 2) 
ausgewiesen, damit wird die besondere Schutzwürdigkeit dieser Landschaftsräume doku-
mentiert. 
 
Potentielle natürliche Vegetation 
Potentielle natürliche Vegetation im Gebiet sind der Waldmeister-Tannen-Buchenwald; z.T. 
im Komplex mit Waldgersten-Tannen-Buchenwald, örtlich mit Rundblattlabkraut-
Tannenwald, Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald oder Walzenseggen-Schwarzerlen-
Bruchwald sowie punktuell waldfreie Hochmoor-Vegetation. 
 
Geltungsbereich und Umfeld  
Die Fläche des Allgemeinen Wohngebiets ist überwiegend von Intensivgrünland geprägt. Im 
Südosten an der St 2078 befindet sich eine brachliegende Lagerfläche (Brennnessel- und 
nährstoffreiche Altgrasfluren), die Teil einer ehemaligen Betriebsfläche (2012 noch vorhan-
den, vgl. Google Earth) an der St 2078 war. Gehölzanflug sowie drei Birken nahe der Er-
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schließungsstraße sind vorhanden. Die Birken wurden im Rahmen der turnusmäßigen ge-
meindlichen Baumschau -unabhängig von der bauleitplanerischen Entwicklung- vor Verfah-
rensbeginn zur Beseitigung vorgesehen, da die Gemeinde zur Ortsdurchgrünung grundsätz-
lich weniger kurzlebigen Arten den Vorzug gibt. 
Auf der Fläche für Gemeinbedarf sind sowohl im Bereich des Parkplatzes als auch der inten-
siv landwirtschaftlich genutzten Flächen keine Gehölze vorhanden. Die südlich der Römer-
straße im Bereich der Tennisanlage befindlichen Großbäume stocken außerhalb des Gel-
tungsbereichs. 
Das Sondergebiet Einzelhandel bezieht die im nördlichen Bereich der Sportanlage befindli-
che Parkplatzfläche sowie die Römerstraße mit ein. Die Römerstraße wird von jüngeren 
Obstgehölzen unterschiedlicher Vitalität flankiert - die eine Funktion für das Landschaftsbild 
besitzen.  
Entlang der St 2078 ist ein Gehölzbestand mit einem hohen Anteil an Sträuchern z.T. durch-
setzt mit stickstoffliebenden Pflanzen auf einem niedrigen Wall östlich der Staatsstraße vor-
handen. Diese Gehölze wurden im Wesentlichen als Teil der Eingrünung der Sportanlage 
gepflanzt, gemäß Bebauungsplan Nr. 8, rechtkräftig am 11.11.1999, und säumen die St. 
2078 auf eine Länge von ca. 60 m.  
Der Gehölzbestand wird gem. der Stellungnahme des Landratsamtes München; Bereich 
Naturschutz, Forstrecht und Landwirtschaftsrecht vom 08.09.2016 nach Art. 16 BayNatSchG 
als geschützte Hecke mit einer nicht unerheblichen Funktion für das Landschaftsbild beur-
teilt. Nach Art. 16 BayNatSchG ist es verboten, Hecken in der freien Natur zu roden, abzu-
schneiden oder auf sonstige Weise erheblich zu beeinträchtigen. Ein Ausnahme kann erteilt 
werden, wenn die Beeinträchtigung ausgeglichen werden kann (gleichwertiger Ersatz im 
räumlichen Zusammenhang) oder die Maßnahme aus überwiegend öffentlichem Interesse 
notwendig ist. 
 
Im unmittelbaren Umfeld sind ansonsten keine naturschutzfachlich wertvollen Strukturen 
vorhanden. Ca. 200 m westlich des Allgemeinen Wohngebiets befindet sich ein mit Fichten 
aufgeforsteter Gehölzbereich, dem ein Mischwaldbestand an der Terrassenkante zur Schot-
terebene folgt. Die Terrassenkante ist im Landschaftsplan (Karte 5, Arten- und Lebensräu-
me) als Bereich mit mittlerer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz sowie als bedeut-
sam für den Biotopverbund beschrieben. Maßnahmen zur Biotopvernetzung sollten durchge-
führt werden (Karte: 10 Entwicklungsgrundsätze). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landschaftsplan 
Karte 10 Entwicklungsgrundsätze
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Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, FFH-Vorprüfung und amtlich kartierte Biotope  
Die Waldbereiche im Westen der Gemeinde sind Teil des Landschaftsschutzgebiets „Hofol-
dinger und Höhenkirchener Forst“ (Verordnung des Landkreises München vom 28. Dezem-
ber 1970) und liegen in einer Distanz von ca. 2,3 km vom Plangebiet. 
Das flächenhafte Naturdenkmal Bergermoor ist ca. 1,4 km von der 21. Änderung des Flä-
chennutzungsplans entfernt (Verordnung des Landratsamtes München vom 21. Dezember 
1979). 
 
Drei FFH-Gebiete befinden sich im weiteren Umfeld des Plangebiets. An der östlichen Gren-
ze der Gemeinde liegen Teile des FFH-Gebiets 8037-371 „Kupferbachtal, Glonnquellen und 
Gutterstätter Streuwiesen“ sowie des Naturschutzgebiets „Kupferbachtal bei Unterlaus“ 
(NSG-00177.01) (Verordnung vom 27.Mai 1983) in einer Entfernung von ca. 3,5 km. Das 
FFH-Gebiet Mangfalltal (8136-371) befindet sich in einer Distanz von 2,5 km. Teilflächen des 
FFH-Gebiets „Kastensee mit angrenzenden Kesselmooren“ (8037-301) sind ca. 3,8 km ent-
fernt. 
 
Die nächstgelegenen Biotope der amtlichen Biotopkartierung befinden sich in ca. 650 - 900 
m Distanz und werden durch die Planung nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem BayernAtlas (geopartal.bayern.de)   
rot hinterlegt = Biotope der amtlichen Biotopkartierung  braun hinterlegt = FFH-Gebiete 
grün hinterlegt = Landschaftsschutzgebiete   rot, flächig = Naturschutzgebiet 
 
Die Schutzgebiete, bzw. das Naturdenkmal, Waldbereiche sowie die Biotope der amtlichen 
Biotopkartierung werden, durch die Art der vorliegenden Planung, nicht beeinträchtigt.

Plangebiet 
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- Auswirkungen des Vorhabens 
 
Durch bauliche Maßnahmen und Flächenversiegelung geht potentieller Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere verloren. 
 
Das Plangebiet ist überwiegend durch Flächen gekennzeichnet, die eine geringe Bedeutung 
für den Naturhaushalt aufweisen. Die Brachfläche des aufgelassenen Lagerplatzes ist über-
wiegend durch das Vorkommen stickstoffliebender Arten geprägt.  
 
Die Erhaltung der Hecke östlich der St 2078 ist voraussichtlich fast vollständig möglich und 
wird von der Gemeinde auch gewünscht. Im nachfolgenden Bebauungsplan wird geprüft und 
nachvollziehbar dargelegt, ob und in welchem Ausmaß Eingriffe in die Bepflanzung unver-
meidbar sind. 
Die Obstbäume werden im Zuge der Baumaßnahmen an einen anderen Standort verpflanzt. 
 
Eine Zuordnung der Fläche für Gemeinbedarf zum landschaftlichen Vorbehaltsgebiet „Wald-
reiche Teile der Hügellandschaft“ ist aufgrund der fehlenden Flächenschärfe der grafischen 
Darstellung nicht eindeutig möglich (vgl. Punkt 2). Die im Regionalplan dargestellten Ziele 
und Grundsätze im genannten Vorbehaltsgebiet sind im Geltungsbereich aufgrund seiner 
Lage sowie der naturschutzfachlichen Ausstattung nicht relevant und beziehen sich auf die 
weiter östlich gelegenen Bereiche des Gemeindegebiets. 
 
Zusammengefasst kann von einer überwiegend geringen Erheblichkeit des Eingriffs bezüg-
lich des Schutzguts Arten und Lebensräume ausgegangen werden. 
 
- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
 

Laut § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der besonders geschützten 
Arten zu verletzten, zu fangen oder zu töten sowie auch ihre Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten zu beschädigen oder zu zerstören sowie wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 
erheblich zu stören, bzw. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Standorte zu zerstören. 

Gemäß der vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren herausgegebenen Verfahrens-
hinweise zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) sind nach Maßgabe von § 44 
Abs. 5 BNatSchG folgende Artengruppen zu betrachten: 

1) die Tier- und Pflanzenarten nach den Anhängen IVa und IVb der FFH-Richtlinie 

2) Sämtliche wildlebende Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

3) gefährdete Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Regelung der-
zeit noch nicht anwendbar, da die Arten vom Bund noch nicht festgelegt sind). 

Durch die bereits beschriebene Nutzung und Ausstattung des Plangebiets weist es eine ge-
ringe Bedeutung für den Naturhaushalt auf. Das Vorkommen besonders bzw. streng ge-
schützter Säugetiere, Kriechtiere, Lurche, Schmetterlinge und Gefäßpflanzen kann aufgrund 
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der speziellen Lebensraumansprüche dieser Arten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden.  
 
Gehölze sind im Geltungsbereich östlich sowie vereinzelt westlich der Rosenheimer Straße 
vorhanden. Diese Bereiche sind durch die stark frequentierte Staatsstraße deutlich beein-
trächtigt. Von den europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie sind ins-
besondere relativ weit verbreitete, anpassungsfähige Arten als Brutvögel potentiell zu erwar-
ten, z.B. Amsel,  Grünfink, Stieglitz, Zaunkönig und Zilpzalp. Dabei handelt es um Arten, die 
frei in Gehölzen brüten und in jeder Brutsaison ihr Nest neu bauen. Günstigere Bedingungen 
für Vögel bietet der Gehölzstreifen nördlich des Tennisplatzes. Dieser liegt außerhalb des 
Geltungsbereichs und wird daher nicht beeinträchtigt. 
 
Die Fällung von Gehölzen erfolgt nach § 39 Abs. 5 BNatSchG außerhalb der Vogelbrutzeit, 
d.h. nicht zwischen dem 01.03 - 30.09. 
 
In der Artenschutzkartierung ist in der Ortslage Großhelfendorfs ein Nachweis für das Vor-
kommen des Mauerseglers (Apus apus, Art der Vorwarnliste, Rote Liste Bayern) vorhanden 
(80360345, 22.05.2009), dessen Bruthabitate überwiegend mehrgeschossige Gebäude sind. 
Nahrungshabitat ist der Luftraum. Die geplante Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den 
Bestand dieser Art.  
 
In der östlich an die Fläche für Gemeinbedarf anschließende Feldflur wurde eine Feldlerche 
(Alauda arvensis, gefährdet Rote Liste Bayern und Deutschland) kartiert (80360346, 
01.04.2009). Als "Steppenvogel" brütet die Feldlerche in Bayern vor allem in der offenen 
Feldflur sowie auf größeren Rodungsinseln und Kahlschlägen. Günstig in der Kulturland-
schaft sind Brachflächen, Extensivgrünland und Sommergetreide, da hier am Beginn der 
Brutzeit die Vegetation niedrig und lückenhaft ist. Auch in Bayern bevorzugt die Feldlerche 
daher ab Juli Hackfrucht- und Maisäcker und meidet ab April/Mai Rapsschläge (Arteninfor-
mationen Landesamt für Umweltschutz). Die Art benötigt einen weitgehend freien Horizont, 
da sie ihre Umwelt in erster Linie optisch wahrnimmt und zu verschiedenen Landschaftsele-
menten einen für Singvögel unüblich großen Abstand einhält (Daunicht 1998 / Arbeitshilfe 
Vögel und Straßenverkehr). Nach OELKE (1968) beträgt der Abstand zu Vertikalstrukturen > 
50 m (Einzelbäume), > 120 m (Baumreihen, Feldgehölze) und 160 m (geschlossene Gehölz-
kulisse). Es wurde überdies eine verkehrsabhängige reduzierte Besiedlung von mehreren 
100 m festgestellt (Garniel et al. 2007 / Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr). 

Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet, die Geländeneigung, die na-
hen Gebäude und Baumreihen (Tennisplatz) sowie Störwirkungen insbesondere von der 
stark befahrenen Staatsstraße, dem Sportplatzgelände (Spielbetrieb) sowie der Straßen und 
Wege im Plangebiet (Römerstraße, Graßer Straße und Göggenhofener Kirchweg) erscheint 
der Geltungsbereich als Brutrevier insgesamt wenig geeignet.  

Anlagebedingt gehen potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Nahrungsflächen 
für Vögel dauerhaft verloren. Da in der Umgebung genügend Ausweichmöglichkeiten gege-
ben sind, kann die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Standortes im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleiben.  
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Bau-, und betriebsbedingt ist mit einer Störwirkung in die umgebenden landwirtschaftlichen 
Fluren zu rechnen. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
ist nicht zu erwarten, da das Plangebiet zum jetzigen Zeitpunkt durch zahlreiche Störungen 
geprägt ist und eine insgesamt geringe Bedeutung für den Naturhaushalt aufweist. 

Für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, für die europäischen 
Vogelarten und für weitere streng geschützte Arten kann das Zutreffen eines Tatbestandes 
aus § 44 BNatSchG nach bisherigem Kenntnisstand mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden. Eine vertiefende saP wird daher derzeit nicht für erforderlich gehalten. 
 

3.6 Landschaftsbild und Erholung 
 
- Derzeitiger Umweltzustand 
 
Die Gemeinde Aying ist durch ausgedehnte Waldbereiche und Rodungsinseln unterschiedli-
cher Größe geprägt, in denen sich die Siedlungsbereiche befinden. Um die Ortschaften lie-
gen die landwirtschaftlich genutzten Flächen, die in der Moränenlandschaft reicher gegliedert 
sind als in der Schotterebene. Erholungseignung mit einem hohen landschaftsästhetischen 
Potential ist daher insbesondere um die östlich von Großhelfendorf gelegenen kleinen Ort-
schaften gegeben. Im Plangebiet ist von einem mittleren Potential (vgl. Landschaftsplan) 
auszugehen.  
Das Allgemeine Wohngebiet liegt in vertiefter Lage im Anschluss an die östlich verlaufende 
St 2078. Im Nordwesten und Südwesten befinden sich landschaftsbildrelevante Moränen-
kuppen mit Weidenutzung. In ca. 300 m Entfernung westlich sind auf einer markanten Ter-
rassenkante am Übergang zwischen Schotterebene und Moränenlandschaft Waldstreifen 
vorhanden. Im Süden liegt der Ortsbereich.  
Das Sondergebiet Einzelhandel wird im Westen von der St 2078 und im Süden von der 
Sportanlage (bzw. der Fläche für Gemeinbedarf) begrenzt. Es wird nur vom östlichen Teil 
des Ortes Göggenhofen und von der St 2078 deutlich wahrnehmbar sein. Eine Wirkung auf 
das Landschaftsbild ist auch nach Osten (Saliterstraße, Graßer Straße) gegeben.  
Die Fläche für Gemeinbedarf wird von Osten und Norden wahrnehmbar sein.  
Die Fernwirkung wird durch die Topographie und die Waldbereiche, die die Rodungsinsel 
rahmen, allerdings begrenzt.  
 
- Auswirkungen des Vorhabens 
 
Die Wirkung des Allgemeinen Wohngebiets auf die Landschaft ist aufgrund der Topographie, 
der geringen Flächengröße sowie der im Norden und Nordosten vorgesehenen Grünflächen 
gering. Die notwendige Schallschutzeinrichtung (Lärmschutzwall) wird durch Bepflanzung in 
die Landschaft eingebunden. Im Bereich des geplanten Rückhalte- und Versickerungsbe-
ckens westlich des Plangebiets sind Gehölzbepflanzung vorgesehen, die auch der Eingrü-
nung des Wohngebiets dienen. 
 
Das Sondergebiet Einzelhandel hat im Osten, Norden und Westen eine deutliche Wirkung 
auf das Landschaftsbild. 
Die Fläche für Gemeinbedarf ist insbesondere von Norden und Osten wahrnehmbar.  



Flächennutzungsplan – 21. Änderung   

im Bereich „Großhelfendorf Nord“ – Gemeinde Aying, Landkreis München 

Umweltbericht 

 

 
 

 
21 

Die umgebenden Wälder und die Topographie begrenzen die Fernwirkung. Für die Benutzer 
der Römerstraße und der Sportanlage wird das Erleben der freien Landschaft durch die Pla-
nung stark verändert.  
Im nachfolgenden Bebauungsplan werden angemessene Eingrünungsmaßnahmen zur Min-
derung festgesetzt. Von einer geringen bis mittleren Erheblichkeit der Planungsauswirkun-
gen kann daher ausgegangen werden. 
  
Die Erholungsfunktion der nahegelegenen Waldgebiete und des reizvollen Moränenhügel-
lands im Osten wird durch die geplanten Ausweisungen nicht berührt. Die Graßer Straße 
sowie der östliche Bereich der Römerstraße sind Teil übergeordneter Radwege (Mangfall / 
Via Julia). Die betroffenen Straßenabschnitte bleiben im Rahmen der Planung jedoch beste-
hen, sodass die Radwege in ihrer Funktion und Durchgängigkeit nicht beeinträchtigt werden. 

 
3.7 Mensch, Kultur- und Sachgüter 
 
- Derzeitiger Umweltzustand 
 
Im Umfeld des Plangebiets ist nördlich, östlich und westlich mit den üblichen Immissionen 
(Gerüche, Lärm, Staub) durch die Landwirtschaft zu rechnen.  
 
Die St 2078 weist eine überörtliche Bedeutung auf und ist stark befahren. Der Kfz-
Gesamtverkehr beläuft sich auf 10.125 Fahrzeuge/Tag (vgl. Verkehrsmengenatlas Landkreis 
München 2010, Stand 8. März 2012). Das Fachbüro Müller-BBM (Schalltechnische Untersu-
chung, 24.06.2016) beruft sich in seinem Fachbeitrag auf eine Untersuchung (Verkehrsun-
tersuchung St 2070 und St 2078, Ortsumfahrung Aying; Stand 2014; Prof. Dr. Ing. Harald 
Kurzak, 30 Juni 2014), die auf der St 2078 bis zum Jahr 2030 gegenüber den Ergebnissen 
der Verkehrszählung 2010 einen Anstieg des Verkehrsaufkommens um 30 % prognostiziert. 
Durch die geplante Maßnahme ist mit einer Zunahme des Verkehrsaufkommens zu rechnen. 
Im Gegenzug ist eine Reduzierung versorgungsinduzierter Fahrten anzunehmen. 
 
Im Folgenden sind die Baudenkmäler im weiteren Umfeld des Plangebiets aufgeführt. Die 
Nummerierung entspricht den Zahlen des Luftbildes.
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Bayerischer Denkmal-Atlas / Baudenkmäler 

 
1. Hakenhof (D-1-84-137-25), (Hakenhof, sog. Beim Sixt, zweigeschossiger Flachsatteldachbau, Wohnteil 

mit Kniestock, Putzgliederungen, Lauben und Wandmalereien, 1922, Benehmen hergestellt, nachqualifiziert), 
Göggenhofen, Sixenbogen 2; Sixenbogen 4  

 
2. Bauernhaus, Einhaus, syn. Einhof, syn. Einfirsthof, syn. Wohnstallstadelhaus, (D-1-84-
137-24), (Ehem. Einfirsthof, sog. Beim Oberlindl, zweigeschossiger Flachsatteldachbau mit Blockbau-

Obergeschoss, Hochlaube und umlaufender Laube, 17./18. Jh., Bundwerk am Wirtschaftsteil Anfang 19. Jh.(das 
Haus wurde 1979 abgebaut und in geringer Entfernung des ursprünglichen Standortes wieder errichtet, Beneh-
men hergestellt, nachqualifiziert), Göggenhofen, Schwaigerweg 6 
 
3. Hakenhof (D-1-84-137-33), (Hakenhof, sog. Beim Gödl, zweigeschossiger Wohnteil mit Blockbau-

Obergeschoss, flachem Satteldach und Balusterlauben, 1. Hälfte 19. Jh., erneuert 1952), Benehmen hergestellt, 

nachqualifiziert), Großhelfendorf, Obere Bahnhofstraße 14 

1 

3 

2 

4 

5 
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4. Einhaus, syn. Einhof, syn. Einfirsthof, syn. Wohnstallstadelhaus (D-1-84-137-32), (Ehem. 

Einfirsthof, sog. Beim Sixweber, zweigeschossiger Mitterstallbau mit flachem Satteldach, Wohnteil unverputzter 

Blockbau, wohl 18. Jh., Benehmen hergestellt, nachqualifiziert), Großhelfendorf, Obere Bahnhofstraße 14 

 
5. Bauernhaus (D-1-84-137-35), (Wohnteil des Wohnstallhauses, sog. Beim Jagerbauer, zweigeschossi-

ger Massivbau mit steilem Krüppelwalmdach, wohl 18. Jh. Benehmen hergestellt, nachqualifiziert), Großhelfen-
dorf, Gruberstraße 3 
 

Im Folgenden sind die Bodendenkmäler aufgeführt. Die Nummerierung entspricht den Zah-
len des Luftbildes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bayerischer Denkmal-Atlas / Bodendenkmäler 

 
1. Straße der römischen Kaiserzeit (Teilstück der Trasse Augsburg-Salzburg) (D-1-8036-
0074), Benehmen nicht hergestellt, nachqualifiziert 

 
2. Siedlung und Brandgräber vorgeschichtlicher Zeitstellung, Siedlung der römischen Kaiser-
zeit sowie Körpergräber des frühen Mittelalters (D-1-8036-0096), Benehmen nicht hergestellt, 

nachqualifiziert 

 
3. Siedlung der Bronze- oder Eisenzeit (D-1-8036-0142), Benehmen nicht hergestellt, nachqualifiziert 
 

1 

2 3 
4 

5 

6 
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4. Reihengräberfeld des frühen Mittelalters, (D-1-8036-0029), Benehmen nicht hergestellt, nachqua-

lifiziert 
 

5. Grabhügel unbekannte Zeitstellung (D-1-8036-0151), Benehmen nicht hergestellt, nicht nachquali-

fiziert 
 
6. Siedlung der Latènezeit, (D-1-8036-0058), Benehmen nicht hergestellt, nachqualifiziert 

 
- Auswirkungen des Vorhabens 
 
Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage kommen, unterliegen 
gemäß Art. 8 DSchG der Meldepflicht. Alle Beobachtungen und Funde sind unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.  
Da sich im Geltungsbereich Bodendenkmäler befinden, ist grundsätzlich bei allen Vorhaben 
eine frühzeitige Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege notwendig.  
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Sondergebiet Einzelhandel sowie die Fläche für 
Gemeinbedarf betroffen, da hier Bodendenkmal Nr. 1 (Alte Römerstraße) sowie Boden-
denkmal Nr. 2 (Siedlung und Brandgräber vorgeschichtlicher Zeitstellung) kartiert sind. Im 
Bereich des Allgemeinen Wohngebiets liegt Bodendenkmal Nr. 3 (D-1-8036-0142, Siedlung 
der Bronze- und Eisenzeit. Dieses Bodendenkmal wird nur in Randbereichen berührt. Die 
vorangegangenen baulichen Maßnahmen in diesem Gebiet haben keine Bodendenkmäler zu 
Tage gebracht. Ca. 150 außerhalb des Plangebiets befindet sich Bodendenkmal Nr. 4 (Rei-
hengräberfeld des frühen Mittelalters). 
 
In der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung werden Hinweise zu den sich daraus 
ergebenden archäologischen Erfordernissen gegeben. Für Bodeneingriffe aller Art ist grund-
sätzlich eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7 Abs. 1 DSchG notwendig.  
Die historische Römerstraße wird durch das Sondergebiet Einzelhandel überplant bzw. 
überbaut und im Bereich der Stellplätze und Fahrflächen optisch sichtbar gemacht, z. B. 
durch einen Wechsel im Bodenbelag.  
 
Die kartierten Baudenkmäler werden durch die Planung nicht berührt. Direkte Sichtbezie-
hungen bestehen nicht. 
 
Das Fachbüro Müller-BBM (24.06.2016) ermittelte und beurteilte in einer schalltechnischen 
Untersuchung die, auf das geplante Allgemeine Wohngebiet durch Verkehr, Sport und künf-
tiges Gewerbe (SO Einzelhandel), einwirkenden Geräuschimmissionen. 
Insbesondere im Nahbereich der St 2078 werden die Orientierungswerte gem. DIN 18005 
um 12 dB tags und 15 dB nachts überschritten. An den weiter entfernt liegenden Baukörpern 
verbleiben deutlich geringere Überschreitungen. Als aktive Schallschutzmaßnahme wird da-
her ein Lärmschutzwall (3 m Höhe) im nördlichen Teil des Geltungsbereichs westlich der St 
2078 für notwendig erachtet. Im südlichen Teil des Allgemeinen Wohngebiets wird ein Ge-
bäuderiegel zum Schutz der dahinterliegenden Wohngebäude und zur Erzielung lärmabge-
wandter Außenbereiche vorgeschlagen. 
 An den straßenzugewandten Fassaden, an denen eine Überschreitung der Grenzwerte der 
16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) errechnet wurde, wird auf passive Schall-
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schutzmaßnahmen (einzuhaltende Schalldämmmaße für Außenbauteile, lärmabgewandte 
Belüftungsöffnung bzw. schalldämmende Lüftungseinrichtung) abgestellt. 
Bezüglich der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) ist zudem eine schalltech-
nisch optimierte Wohnungsgrundrissorientierung an den der Sportanlage zugewandten Fas-
saden erforderlich. 
Beim Betrieb des künftigen Einzelhandels ist mit keinen Überschreitungen der Anforderun-
gen der TA Lärm zu rechnen, wenn auf eine Anlieferung in der Nachtzeit verzichtet oder die 
Anlieferzone baulich vollständig eingehaust ausgeführt wird. Die Festsetzung weiterführen-
der Lärmschutzmaßnahmen ist unter diesen Bedingungen nicht nötig. 
In der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung werden weitere Prüfungen bezüglich der 
auf das WA einwirkenden Geräuschimmissionen sowie verbindlichen Festsetzungen erfol-
gen. 
 
Für das Schutzgut „Mensch“ entstehen beschränkte Beeinträchtigungen durch Lärm und 
Staub während der Bauzeit.  
 

 
4. Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung der Auswirkungen der Pla-
 nung 
 
Um das Planungsziel einer weiteren geordneten städtebaulichen Entwicklung des Ortes 
Großhelfendorf zu verwirklichen, kann der Eingriff nicht vermieden werden. Zur Reduzierung 
der voraussichtlich entstehenden Beeinträchtigungen werden zum gegenwärtigen Planungs-
stand verschiedene Maßnahmen angestrebt, die in den nachfolgenden Bebauungsplänen 
konkretisiert und festgesetzt werden, z.B.: 
  
 Schutzgut Boden 
 Allgemein 
-  Minimierung der Eingriffe in das Relief durch Begrenzung von Aufschüttung und Ab-

grabung  
- Schutz des Oberbodens bei allen Baumaßnahmen 
  
 Schutzgut Wasser 
 Allgemein 
-  Versickerung des unverschmutzten Niederschlagswassers über die belebte Bodenzo-
 ne, soweit möglich  
- verzögerter Abfluss des Niederschlagswassers 
-  Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen auf nicht überdachten Stellplätzen  
 Allgemeines Wohngebiet 
- Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen auch auf den Garagenzufahrten 
- Versickerung des Niederschlagswassers in einem Rückhalte- und Versickerungsbe-

cken westlich des Plangebiets 
  
 Schutzgut Arten und Lebensräume 
 Allgemein 
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-  Festsetzungen zur Durchgrünung des Planungsareals mit heimischen, standortgerech-
ten Gehölzen, bzw. Obstbäumen 

 Allgemeines Wohngebiet und Fläche für Gemeinbedarf 
-  Einfriedungen sollen am Ortsrand und zwischen den Grundstücken mit Bodenfreiheit 

hergestellt werden, um tiergruppenschädigende Trennwirkungen für Kleinlebewesen zu 
vermeiden 

- Baumpflanzungen in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße  
 Allgemeines Wohngebiet 
- Anlage extensiv genutzter Wiesenflächen im Bereich der öffentlichen Grünflächen  
  
 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 
 Allgemeines Wohngebiet  
- Festsetzung einer moderaten, aufgelockerten Bebauung  
-  Festsetzung einer großzügigen Grünfläche zur Ortsrandgestaltung 
- vorgesehene Gliederung des Straßenraums durch Baumpflanzungen 
- Anlage einer alleeartigen Baumpflanzung sowie eines Gehölzstreifens an der St 2078 
- Eingrünung im Westen durch die vorgesehene Bepflanzung des Rückhalte- und Versi-

ckerungsbeckens  
 Sondergebiet Einzelhandel 
- Festsetzung einer angemessenen Eingrünung mit heimischen, standortgerechten Ge-

hölzen, bzw. Fassadenbegrünung im nachfolgenden Bebauungsplan  
- Anlage einer alleeartigen Baumpflanzung und einer Grünfläche an der St 2078 
- Gliederung der Parkplatzflächen durch Baumpflanzungen  
- Sichtbarmachung der antiken Römerstraße im Bodenbelag 
 Fläche für Gemeinbedarf 
- Festsetzung einer angemessenen Eingrünung mit heimischen, standortgerechten Ge-

hölzen im nachfolgenden Bebauungsplan 
  
 Schutzgut Mensch 
 Allgemeines Wohngebiet 
- Festsetzungen von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen  
 
- Einreichen von Freiflächengestaltungsplänen zur Sicherung der Umsetzung der Vor-

gaben des nachfolgenden Bebauungsplans im Sondergebiet Einzelhandel und in der 
Fläche für Gemeinbedarf  

 

 
5. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (Ausgleichsbedarf und Maßnah-

men) 
 
Die in Bayern seit dem 01.01.2001 in Kraft befindliche Naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lung nach §§ 15-18 BNatSchG i. V. m. § 1a Abs. 3 BauGB ist bei der 21. Änderung des Flä-
chennutzungsplans anzuwenden.  
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Für das geplante Allgemeine Wohngebiet wird eine großzügige Grünfläche zur Ortsrandges-
taltung festgesetzt. Aufgrund des geplanten geringen Versiegelungsgrades und der Maß-
nahmen zur Minderung kann zum jetzigen Planungsstand von einer durchgehenden Erfül-
lung der in folgender Checkliste genannten Kriterien ausgegangen und die vereinfachte 
Vorgehensweise (Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ S. 6) somit be-
gründet werden. 
Zur Stellungnahme des Landratsamtes München; Bereich Naturschutz, Forstrecht und 
Landwirtschaftsrecht vom 08.09.2016 wird folgendes ausgeführt. 
Durch die Anlage eines Rückhalte- und Versickerungsbeckens für das im Geltungsbereich 
des Allgemeinen Wohngebiets anfallende Oberflächenwasser westlich des Baugebiets wer-
den geeignete Maßnahmen zum Schutz des Wassers vorgesehen. 
Wie von der Gemeinde dargestellt, wurden die Birken im Rahmen der turnusmäßigen ge-
meindlichen Baumschau -unabhängig von der bauleitplanerischen Entwicklung- vor Verfah-
rensbeginn zur Beseitigung vorgesehen 
Die Belange des Denkmalschutzes mit den -in diesem Rahmen- möglicherweise vorzuneh-
menden Ersatzmaßnahmen sind grundsätzlich in einem eigenständigen Verfahren zu be-
handeln. In den nachfolgenden Bebauungsplänen werden Hinweise zur archäologischen 
Begleitung der Baumaßnahmen gegeben, die in Abstimmung mit dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege zu erfolgen haben. Die vorangegangenen baulichen Maßnahmen 
in diesem Gebiet haben keine Bodendenkmäler zu Tage gebracht. 
Die Eingriffsregelung gem. Leitfaden (Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft) bezieht 
sich auf den Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds 
sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (§ 1 a Abs. 3 BauGB), nämlich der Auswirkungen 
auf Tiere, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt.  
Die Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise wurde in diesem Sinne abgearbeitet. Be-
züglich des Schutzgutes Boden wird der Versiegelungsgrad durch geeignete Maßnahmen 
begrenzt. Seltene Böden, Böden mit einer Eignung für die Entwicklung von besonderen Bio-
topen oder kulturhistorisch bedeutsame Böden, die durch heute nicht mehr gebräuchliche 
acker- oder kulturbauliche Maßnahmen entstanden sind, sind nicht vorhanden. 
 
Allgemeines Wohngebiet  (Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, vgl. Abb. 2, Leitfa-
den „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“) 
 

1. Vorhabenstyp 
WA (GRZ nicht größer als 0,3), Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung 
2.   Schutzgut Arten und Lebensräume   
Es sind Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild betrof-
fen, Maßnahmen zur Durchgrünung und Lebensraumverbesserung werden ergriffen.  
3.   Schutzgut Boden 
Begrenzung des Versiegelungsgrads durch geeignete Maßnahmen 
4.   Schutzgut Wasser 
keine Beeinträchtigung von Quellen, Quellfluren und regelmäßig überschwemmten Be-
reichen, ausreichender Flurabstand zum Grundwasser 
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Im Baugebiet werden geeignete Maßnahmen zum Schutz des Wassers vorgesehen. 

5.   Schutzgut Luft / Klima 
keine Beeinträchtigung von Frischluftschneisen und zugehörigen Kaltluftentstehungs-
gebieten 
6.   Schutzgut Landschaftsbild 
Das Baugebiet liegt angrenzend an eine bestehende Bebauung. Durch die umgebende 
Topographie sind nur sehr geringe Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu verzeich-
nen. Es sind geeignete Maßnahmen zur Eingrünung vorgesehen 

 
Aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung entsteht kein weiterer Kompensa-
tionsbedarf. 
 
Sondergebiet Einzelhandel und Fläche für Gemeinbedarf 
 
Bewertung des Ausgangszustandes 
Schutzgüter 
 

 Bewertung 

Schutzgut Boden anthropogen überprägter, landwirtschaftlich 
genutzter Boden 
Seltene Böden, Böden mit einer Eignung für 
die Entwicklung von besonderen Biotopen 
oder kulturhistorisch bedeutsame Böden, 
die durch heute nicht mehr gebräuchliche 
acker- oder kulturbauliche Maßnahmen ent-
standen sind, sind nicht vorhanden.  

Kategorie II  

Schutzgut Luft / Klima Fläche ohne kleinklimatisch wirksame Luft-
austauschbahnen  

Kategorie I 
 

Schutzgut Wasser keine Oberflächengewässer, kein Eingriff in 
den durchgehenden Grundwasserspiegel, 
aufgrund der Lage im Moränenhügelland 
sind Böden geringer Durchlässigkeit vor-
handen 

Kategorie I 
 

Schutzgut Arten und 
Lebensräume 

Acker bzw. intensives Grünland, Erhaltung 
der Hecke östlich der St 2078 ist voraus-
sichtlich fast vollständig möglich 

Kategorie I 
 

Schutzgut Land-
schaftsbild 

Sportanlage mit geringer Eingrünung, bzw. 
bisheriger Ortsrandbereich mit bestehender, 
eingewachsener Eingrünungsstruktur (Ten-
nisanlage, Bestand an der St 2078) 

Kategorie (I) - II 
 

Gesamtbewertung  Kategorie I 
 
Insgesamt werden das Sondergebiet Einzelhandel und die Fläche für Gemeinbedarf als Flä-
chen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie I, Abb. 7: 
Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren) eingestuft. 
 
Sondergebiet Einzelhandel 
Im Sondergebiet Einzelhandel ist von einem hohen Versiegelungs-, bzw. Nutzungsgrad (Typ 
A, Abb. 7: Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren) durch den Einkaufsmarkt so-
wie die benötigten Stellplätze auszugehen. Da auch bestehende der Sportanlage zugeordne-
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te Stellflächen überplant werden, sollen dafür ersatzweise zusätzliche Kfz-Stellplätze im 
Sondergebiet errichtet werden.  
Gemäß der „Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren“ (vgl. Leitfaden „Bauen im 
Einklang mit Natur und Landschaft“) ist zum Ausgleich des Eingriffs ein Faktor zwischen 0,3 
und 0,6 anzusetzen. Da zum derzeitigen Planungsstand noch keine abschließenden Aussa-
gen über die detaillierte Umsetzung der angestrebten Vermeidungsmaßnahmen (vgl. Punkt 
4) gemacht werden können, erfolgt die endgültige Festlegung des Kompensationsfaktors in 
der verbindlichen Bauleitplanung.  
Eine geeignete Fläche zur Kompensation des Eingriffs soll vorrangig vom Investor zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Gemeinde weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass bei Bedarf 
gemeindlicherseits ausreichend Flächen für erforderliche Maßnahmen (Ökokonto) zur Verfü-
gung gestellt werden können, gegebenenfalls auch auf Fl.Nr. 569, Gemarkung Helfendorf  in 
Ergänzung der Maßnahmen zum Ausgleich für die Fläche für Gemeinbedarf. 
 
Flächen für Gemeinbedarf 
Die Einrichtungen dieses Gebietes sollen nach Bedarf sukzessive geplant und realisiert wer-
den. Es ist daher sowohl mit intensiv genutzten (Gebäude) als auch nur teilweise versiegel-
ten Bereichen (Spielfelder, Stellflächen) zu rechnen. Insgesamt wird von einem geringen 
Nutzungs- bzw. Versiegelungsgrad mit einem Faktor von 0,2 - 0,5 ausgegangen. Auch hier 
erfolgt aus oben genannten Gründen die genaue Festsetzung des Kompensationsfaktors in 
der verbindlichen Bauleitplanung. 
Der Ausgleich ist auf Fl.Nr. 569 im Bereich des vorgesehenen nördlichen Abfanggrabens 
und des Rückhalte- und Versickerungsbeckens westlich des Allgemeinen Wohngebiets vor-
gesehen, sowie ergänzend am westlichen Waldrand. 
 

 
6. Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten einschl. Prognose der Ent-

wicklung des Umweltbestandes bei Durchführung bzw. Nichtdurchfüh-
rung der Planung 

 
Bei Durchführung des Vorhabens erfolgen Eingriffe in den Bodenhaushalt und es kommt zu 
Flächenverbrauch bzw. Versiegelung. Die Bedeutung der betroffenen Flächen für den Natur-
haushalt ist überwiegend als gering einzustufen. Die Schutzgüter Wasser und Klima/Luft 
unterliegen keiner erheblichen Beeinträchtigung. Die visuellen Auswirkungen auf die Umge-
bung können durch Maßnahmen zur Eingrünung gemindert werden. Eine Beeinträchtigung 
des Landschaftsbilds bleibt dennoch bestehen. Zur Minderung der Eingriffe in Naturhaushalt 
und Landschaftsbild werden in den nachfolgenden Bebauungsplanverfahren diverse Maß-
nahmen vorgesehen. 
 
Die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters wird am geplanten Standort befürwortet 
(vgl. Verträglichkeitsuntersuchung zur Ansiedlung eines Vollsortimenters, Cima, Dezember 
2015) und kann die Nahversorgung im Gemeindegebiet erheblich verbessern. Die Ansied-
lung in Großhelfendorf scheint daher sinnvoll.  
Die Fläche für Gemeinbedarf mit der Zielsetzung „Sport- und Spielanlagen und Anlagen für 
soziale und gesundheitliche Zwecke“ wird an ein einschlägig genutztes Gebiet angelagert.  
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Bei dem kleinflächigen Allgemeinen Wohngebiet handelt es sich um eine Ausweisung, die 
auf den Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung abgestimmt ist.  
Es werden daher keine alternativen Planungsmöglichkeiten vorgeschlagen. 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe der Gemeinde die Möglichkeit einer moderaten 
Siedlungsentwicklung, der Schaffung einer wohnortnahen Einkaufsmöglichkeit und des be-
darfsgerechten Ausbaus von Freizeitmöglichkeiten an einem geeignet erscheinenden Stand-
ort verwehrt.  
 
 

7. Zusätzliche Angaben (Technische Verfahren, Monitoring) 
 
Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgten verbal-argumentativ und unter Ver-
wendung der einschlägigen Fachplanungen.  
 
Bezüglich der Verkehrs-, Sport- und Gewerbegeräusche wurde eine Untersuchung der ein-
wirkenden Geräuschimmissionen (MÜLLER-BBM GmbH, 24.06.2016, Bericht Nr. 
M118008/02) durchgeführt. 
 
Zudem wurde ein Baugrundgutachten (Crystal Geotechnik, 12.01.2015) für den Bereich des 
Allgemeinen Wohngebiets erstellt. 
 
Das Monitoring beinhaltet die gemeindliche Überwachung der erheblichen Umweltauswir-
kungen, die durch ein Vorhaben verursacht werden (gem. § 4c BauGB). Im Rahmen dieses 
Monitorings wird die Gemeinde prüfen, ob die festgesetzten Maßnahmen hinsichtlich der 
Eingrünung, des Ausgleichs und der baulichen Gestaltung umgesetzt bzw. eingehalten wur-
den. Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
 
8. Allgemeinverständliche Zusammenfassung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
 
Die Gemeinde Aying, Landkreis München beabsichtigt zur geordneten Entwicklung des Orts-
teils Großhelfendorf die 21. Änderung des Flächennutzungsplans.  
Geplant ist die Ausweisung der Flurnummern 569 T. (T = Teilfläche), 569/1 T., 569/2, 580 T., 
527/10, 523/6, 399 T. (Rosenheimer Straße), 47 T. (Hirschbergstr.), 562/24, 562/9 T., alle 
Gemarkung Helfendorf nach § 4 (BauNVO) als Allgemeines Wohngebiet (WA); 
der Flurnummern 498 T. (Römerstraße),  498/2 T. (Göggenhofener Kirchweg), 499 T. 
(Sportanlage), 409 T., 412/1, 414/1, 418 T. (Graßer Straße), 493 T., alle Gemarkung Helfen-
dorf gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 a BauGB  als Fläche für Gemeinbedarf (Sport- und Spielanlagen 
und Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke) und 
der Flurnummern 398 T., 409 T., 498 T. (Römerstraße), 499 T. (Sportanlage), alle Gemar-
kung Helfendorf nach § 11 (BauNVO) als Sondergebiet Einzelhandel (SO). 
 
Das Plangebiet bildet den künftigen nördlichen Ortsrand des Ortsteils Großhelfendorf. 
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Das westlich der St 2078 dargestellte Allgemeine Wohngebiet grenzt im Süden an Bebauung 
und im Osten an die St 2078. Im Norden und Westen sind landwirtschaftliche Nutzflächen 
(Grün- bzw. Weideland) vorhanden. Das Plangebiet besteht aus intensiv genutztem Grün-
land, das von einem Feldweg durchzogen wird. Im Südosten befindet sich eine brachgefalle-
ne Lagerfläche.  
 
Im Osten der St 2078 liegen das Sondergebiet Einzelhandel und die Fläche für Gemeinbe-
darf.  
 
Die Fläche für Gemeinbedarf grenzt im Süden an die Römerstraße bzw. an die Sportanlage 
und im Osten an ein Rasenspielfeld. Im Norden sind landwirtschaftliche Nutzflächen sowie 
das künftige Sondergebiet Einzelhandel und im Westen die St 2078 vorhanden. Die Auswei-
sung ist überwiegend durch landwirtschaftliche Nutzflächen geprägt, die von der Graßer 
Straße und vom Göggenhofener Kirchweg durchzogen werden. Im Südwesten werden ge-
ringe Flächenanteile eines Parkplatzes nördlich des bestehenden Allwetterplatzes überplant. 
 
Das Sondergebiet Einzelhandel bezieht den Hauptanteil des o.g. Parkplatzes sowie über-
wiegend Ackerflächen ein. Im Westen befinden sich entlang der St 2078 Gehölze, die gem. 
der Stellungnahme des Landratsamtes München; Bereich Naturschutz, Forstrecht und 
Landwirtschaftsrecht vom 08.09.2016 nach Art. 16 BayNatSchG als geschützte Hecke beur-
teilt werden und deren Erhaltung gewünscht wird. Im nachfolgenden Bebauungsplan wird 
geprüft und nachvollziehbar dargelegt, ob und in welchem Ausmaß Eingriffe in die Bepflan-
zung unvermeidbar sind. 
 
Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft / Klima und Wasser sind als gering zu bezeich-
nen. Bei der Realisierung des Baugebiets sind Eingriffe in das gewachsene Bodengefüge 
erforderlich, deren Schwere in den einzelnen Bereichen unterschiedlich zu bewerten ist. Die 
Bedeutung der betroffenen Flächen für den Naturhaushalt ist überwiegend gering. Zur Ein-
bindung in die Landschaft sind im Allgemeinen Wohngebiet Grünflächen vorgesehen. Im 
Sondergebiet Einzelhandel und in der Fläche für Gemeinbedarf werden die Maßnahmen zur 
Eingrünung in der verbindlichen Bauleitplanung konkretisiert. Eine Wirkung auf das Land-
schaftsbild wird in diesen Bereichen dennoch bestehen bleiben. 
 
Aufgrund des geringen Nutzungsgrades sowie der wirksamen Maßnahmen zur Vermeidung 
(z.B. Festsetzung einer großzügigen Grünfläche zur Ortsrandgestaltung) kann im geplanten 
Allgemeinen Wohngebiet von einer Anwendung der vereinfachten Vorgehensweise ausge-
gangen werden. Es entsteht somit kein weiterer Ausgleichsbedarf. 
Die genaue Festlegung der Kompensationsfaktoren im Sondergebiet Einzelhandel sowie in 
der Fläche für Gemeinbedarf kann erst im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren erfolgen, 
da zum derzeitigen Planungsstand noch keine abschließenden Aussagen über die detaillier-
te Umsetzung der angestrebten Vermeidungsmaßnahmen gemacht werden können.  
Der Ausgleich bezüglich der Fläche für Gemeinbedarf ist auf Fl.Nr. 569, Gemarkung Helfen-
dorf, im Bereich des vorgesehenen nördlichen Abfanggrabens (zum WA) und des Rückhalte- 
und Versickerungsbeckens westlich des Allgemeinen Wohngebiets vorgesehen, sowie er-
gänzend am westlichen Waldrand. 
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BAYERISCHES STAATSMINISTERUM DER FINANZEN, FÜR LANDESENTWICKLUNG 
UND HEIMAT (2013): Landentwicklungsprogramm (LEP) 
 
BAYERISCHES STAATSMINISTERUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND 
UMWELTFRAGEN (2003): Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft, Eingriffsregelung in 
der Bauleitplanung 
 
BUNDESMINSTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG (2010): Ar-
beitshilfe Vögel und Straßenverkehr 
 
BÜRO PROF. KAGERER GMBH (2001): Landschaftsplan 
 
CIMA Beratung + Management GmbH, München (Dezember 2015): Verträglichkeitsuntersu-
chung zur Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters in Großhelfendorf, Gemeinde Ay-
ing 
 
CRYSTAL GEOTECHNIK (12.01.2015): Baugrunderkundung, Baugrundgutachten 
 
MÜLLER-BBM GMBH (24.06.2016): Untersuchung der einwirkenden Geräuschimmissionen 
(Bericht Nr. M118008/02) 
 
OBERSTE BAUBEHÖRDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNERN, FÜR 
BAU UND VERKEHR: Verkehrsmengenatlas Landkreis München 2010 
 
PLANUNGSVERBAND ÄUßERER WIRTSCHAFTSRAUM MÜNCHEN (24.10.1989): Flä-
chennutzungsplan  
 
REGIONALER PLANUNGSVERBAND (30. April 2013): Regionalplan der Region München 
(14)  
 
Gesetze und Verordnungen: 
Bundesnaturschutzgesetz vom 1.03.2010 
Bayerisches Denkmalschutzgesetz vom 27.07.2009 
Bayerisches Naturschutzgesetz vom 23.02.2011 
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